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11.25 

Abgeordneter David Lasar (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau 

Bundesministerin! Meine Damen und Herren! Vielleicht noch einige Worte und Details 

zum Abkommen zwischen Österreich und der Schweiz betreffend grenzüberschreiten-

de Sicherung des Luftraums: Das Abkommen zwischen der Republik Österreich und 

der Schweizer Eidgenossenschaft regelt die Zusammenarbeit im Bereich der grenz-

überschreitenden Sicherung des Luftraums gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus 

der Luft. Was bedeutet das im Detail und warum ist dieses Abkommen notwendig? 

Grundsätzlich ist es so: Befindet sich ein ziviles Luftfahrzeug im österreichischen be-

ziehungsweise im Schweizer Luftraum und die Überwachungsstelle, die Austro Con-

trol, verliert den Funkkontakt zum Flugzeug und kann diesen auch nicht rasch wieder-

herstellen, so steht der Verdacht des rechtswidrigen Aufenthalts des Luftfahrzeugs im 

Raum. Militärische Fliegerkräfte müssen dann zum Einsatz kommen, die eine Kontakt-

aufnahme zum verdächtigen Luftfahrzeug durchführen und dieses auch begleiten 

müssen. In diesem Fall müssen sie aber vor der Grenze abdrehen, da sie bis jetzt nicht 

in den anderen Luftraum eindringen durften, also die Österreicher nicht in den Schweizer 

Luftraum und umgekehrt. Das war nicht sehr sinnvoll, da natürlich dadurch dieses 

Luftfahrzeug, das nicht genau identifiziert worden ist, plötzlich weg ist, bis eben die 

zuständige Abwehr kommt und dieses Flugzeug in der Luft vielleicht übernehmen 

kann. 

Mit dem neuen Abkommen dürfen die Österreicher in den Schweizer Luftraum und die 

Schweizer auch in den österreichischen Luftraum einfliegen, das heißt, man kann in 

der Luft dann das nicht identifizierte Luftfahrzeug übergeben. Ich denke, das ist zur 

Sicherheit für alle, für Österreich sowie auch für die Schweiz. Diese Regelung sollten 

wir auch mit anderen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, einführen; diesbezüglich 

hat es im Frühjahr 2018 auch schon Gespräche gegeben.  

Ich denke, es ist ein sehr, sehr sinnvoller Vertrag, den wir hier heute genehmigen, und 

es wäre wichtig, einen solchen auch mit anderen Ländern zu schließen. – Ich danke 

Ihnen. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

11.28 

Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Harald Troch. – 

Bitte. 

 


